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§ 12 Oö. AG
 Oö. AG - Oö. Archivgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Das Oberösterreichische Landesarchiv (Oö. Landesarchiv) ist eine Einrichtung des Landes Oberösterreich ohne

Rechtspersönlichkeit. Es hat das Recht, das Landeswappen zu führen.

2. (2)Das Oö. Landesarchiv wird von einer Direktorin oder einem Direktor geleitet, die oder der von der

Landesregierung zu bestellen ist.

3. (3)Die näheren organisatorischen und betrieblichen Bestimmungen für das Oö. Landesarchiv (Statut) sind durch

Verordnung der Landesregierung zu regeln. Das Statut kann - unter Bedachtnahme auf möglichste

Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis - insbesondere auch nähere Regelungen enthalten

über die Organisation, die Einrichtungen und Funktionsbereiche, die Vertretung der Direktorin oder des

Direktors, die Rechte und Pflichten des Archivpersonals sowie über die Berechtigung der Direktorin oder des

Direktors in Angelegenheiten des Oö. Landesarchivs das Land Oberösterreich zu vertreten. (Anm:

LGBl.Nr. 60/2025)

4. (4)Die Benutzungsordnung für das Oö. Landesarchiv ist von der Direktorin oder vom Direktor des Oö.

Landesarchivs zu erlassen und auf der Internetseite des Oö. Landesarchivs zu veröffentlichen. (Anm:

LGBl.Nr. 60/2025)

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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